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Regionales Wirtschaftsförderungsprogramm NRW (RWP) – gewerbliche Förderung -  

hier: neue Richtlinie vom 15.07. 2011 
 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren,  
 
wir freuen uns Ihnen mitteilen zu können, dass Herr Minister Harry K. Voigtsberger entschieden 
hat, den seit Juni letzten Jahres wegen des hohen Antragsvolumens notwendig gewordenen 
Antragsstopp aufzuheben. Das heißt, dass die NRW.BANK ab sofort wieder Anträge entgegen 
nimmt.  
 
Beigefügt erhalten Sie die von Herrn Minister Voigtsberger unterzeichnete Richtlinie für die 
Gewährung von Finanzierungshilfen zur Förderung der gewerblichen Wirtschaft einschließlich des 
Tourismusgewerbes (RWP) vom 15.07.2011 mit der Bitte um Kenntnisnahme.  
 
Angesichts unverändert knapper Haushaltsmittel und des Wegfalls der Mittel aus dem 
Konjunkturpaket I waren Einschränkungen bei den Förderkonditionen leider unvermeidlich. 
Im Ergebnis dürften die Förderangebote immer noch genügend Anreiz geben, in den 
strukturschwachen Regionen des Landes zu investieren. Insbesondere, wenn man sie in 
Zusammenhang mit den anderen unbestrittenen Standortvorteilen Nordrhein-Westfalens setzt.  
 
Als wesentliche Änderungen sind hervorzuheben: 
 

• Absenkung der max. förderfähigen Investitionskosten auf 120.000 € für 
jeden neuen und 90.000 € für jeden gesicherten Arbeitsplatz 

 
• Absenkung der Förderhöchstsätze in den C-Fördergebieten auf 25 %  

für kleine Unternehmen 
 

• Keine Doppelzählung von Ausbildungsplätzen 
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• Förderzugang nur, wenn bei Betriebserrichtungen eine Mindestanzahl neuer 
Arbeitsplätze von 3 durch kleine und mittlere Unternehmen (KMU) 
bzw. 100 durch Großunternehmen geschaffen wird.  

 
• Wegfall der alternativen Lohnkostenförderung 

 
• Neuer Förderzugang für die Neuansiedlung von Großunternehmen, wenn 

mindestens 100 neue Arbeitsplätze geschaffen werden; bei Betriebserweiterungen 
sind Mehrzuwächse von 15 % plus 50 neue Arbeitsplätze erforderlich. 
Die Förderung beträgt hier 15 %, aber maximal 2,5 Mio. €. 

 
Die Richtlinie tritt am 15.07.2011 in Kraft und gilt bis zum 31.12.2013. Sie ist auf alle Anträge 
anzuwenden, die nach dem 14.07.2011 bei der NRW.BANK gestellt werden und bis zum 31.12.2013 
bei der NRW.BANK eingehen.  
 
Die neue RWP-Richtlinie kann in Kürze auf unserer Homepage www.nrwbank.de  abgerufen 
werden.  
 
Bei Fragen stehen Ihnen die bekannten Ansprechpartner gerne zur Verfügung. 
 
Beratungscenter Rheinland     Beratungscenter Westfalen 
(Regierungsbezirke Düsseldorf und Köln)  (Regierungsbezirke Arnsberg,  

Detmold und Münster) 
0211/91741-4800      0251/91741-4800 
info-rheinland@nrwbank.de   info-westfalen@nrwbank.de  
 
Mit freundlichen Grüßen 
NRW.BANK 
 
Elisabeth Anderke     Sabine Börtz 
 
Anlagen 
 


























